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Anlage „Verordnungs-
fähige Mittel“ und  
Sonderregelungen 
 

zur Vereinbarung über 
die ärztliche Verordnung von 

Sprechstundenbedarf vom 
1. April 2012 

 
Als Sprechstundenbedarf sind 
nur die nachstehend aufgeführ-
ten Mittel verordnungsfähig. Da-
bei sind die allgemeinen Bestim-
mungen dieser Vereinbarung zu 
beachten. 
 
Auf dem Verordnungsblatt sind fol-
gende Ziffern einzutragen: 
Ziffer 9 für allgemeinen Sprech-
stundenbedarf, 
Ziffern 9 und 7 für Hilfsmittel im 
Sprechstundenbedarf sowie 
Ziffern 9 und 8 für Impfstoffe. 
 
Verordnungsfähige Mittel 
im Sprechstundenbedarf 
 
1. Verbandmittel, Nahtmaterial 
und Zubehör 
(Kostengünstige Standardausführung 
wählen!) 
Enthalten Sets nicht als Sprech-
stundenbedarf verordnungsfähige 
Mittel bzw. Mittel, deren Kosten an-
derweitig abgegolten sind, so gilt 
das gesamte Set als nicht verord-
nungsfähig. Ebenfalls nicht verord-
nungsfähig sind unwirtschaftliche 
und arztindividuell gepackte Sets. 
 
A Armtragegurt 
 Armtragetuch 
 Augenklappen 
 Augenkompressen 
 Augenwatte 
 
B Binden 
 - elastische Pflasterbinden 
 - Brandbinden 
 - Cambricbinden 
 - Elastikbinden 
 - Fixierbinden 
 - Gazebinden 
 - Gipsbinden 
 - Idealbinden 
 - Klebebinden 
 - Mullbinden 
 - Nabelbinden 
 - Papierbinden 
 - Pflasterbinden 
 - Polsterbinden 
 - Schaumstoffbinden 
 - Schlauchverbandmaterial, 
   auch Fertigverbände 
 - Stärkebinden 
 - Tamponadebinden 
 - Trikotschlauchbinden als 
    Meterware 
 - Zinkleimbinden 

 Breitlonguetten 
 
C Cramerschienen 
 
D Drainageschläuche 
 Dreieck-Tücher 
 
E Einmalschlingen zur  
 Blutstillung 
 
G Gehrollen o.ä. für Gehgips 
 Gehstollen 

Gewebeklebstoff auf Acrylat-
basis 

 Gummiabsätze 
 
K Kirschnerdrähte 
 Klammern 
 Kompressen 
 - steril/unsteril 
 - Salbenkompressen 
 Krülgazetupfer 
 
M Mulltupfer 
 
N Nahtmaterial, 

 auch atraumatisches  
 (Catgut, Nähseide u.ä.), 
 ggf. zzgl. Securex-Clips 
 bei Nähten im Gesichts- 
 und Halsbereich 

 Netzverband 
 
O Ohrenklappen 
 
P Platten für Schienen aus 
 thermoplastischem Material 
 Pflaster 
 - Heftpflaster 
 - Injektionspflaster 
 - Klammerpflaster 
 - Sprühpflaster 
 - Wundpflaster 
 
S Schienen zur Anfertigung 
 von Schienenverbänden 
 Schnellverbandmittel 

Silikonfolie zur Schienung des 
Trommelfells 

 Stacksche Fingerschienen 
 Stülpa-Fertigverband 
 Synthetische Stützverband- 
 materialien 
 
T Tampons 

Tape-Verbände (keine Kinesi-
ologie-Tapes) 

 Tupfer (auch steril) 
 
V Vaginaltampons 
 Verbandfingerlinge 
 Verbandfixiermittel 
 Verbandklammern 
 Verbandmull (auch steril  
   und/oder imprägniert mit 
   Arzneistoffen) 

Vorlagen, ausschließlich als 
Verbandmaterial 

 
W Watte 
 - Verbandwatte 
 - Polsterwatte 
 Wundverschlussklammern 

Z Zellstoff* (ausschließlich zum 
       Verbrauch am Patienten im  
       Rahmen der  medizinischen 
       Behandlung) 
       *Zellstoff, Krepp- und Kranken- 
         unterlagen u.ä. zum Reinigen  
         bzw. Abdecken von Geräten  
         oder als Unterlage auf Unter-  
         suchungsliegen und dergleichen 
         sind nicht verordnungsfähig 
 Zungenläppchen 
 
2. Mittel zur Narkose und örtli-
chen Betäubung 
 
- Inhalationsnarkotika  
  (Air medicalis ausschließlich für  
  Anästhesisten)  
- Mittel zur Lokal- und Leitungs- 
  anästhesie, ausgenommen  
  Mittel zur Anwendung bei plan- 
  baren Behandlungsserien 
- Mittel zur intravenösen und  
  rektalen Narkose 
 
3. Desinfektionsmittel  
(ausschließlich zur Anwendung 
am Patienten im Rahmen der 
ärztlichen Behandlung) 
 
Soweit Desinfektionsmittel zur 
Händedesinfektion, zur Reinigung 
oder Pflege ärztlichen Instrumenta-
riums, ärztlicher Apparaturen und 
der Praxisräume verwendet wer-
den, gehören diese nicht zum 
Sprechstundenbedarf, sondern zu 
den Praxiskosten.  
 
Verordnungsfähige Desinfektions-
mittel nach dieser Vereinbarung 
sind: 
 
A  Alkoholtupfer  
 
D  Dibromhydroxybenzolsulfon- 
  säure 
 
I Isopropylalkohol 70 % auch in 

Kombination mit anderen Wirk-
stoffen 

 Iodhaltige Mittel 
 
M Mittel auf Kresolgrundlage 
 für gynäkologische und  
 urologische Verrichtungen 
 
P Polihexanid 
 
Q Quartäre Ammoniumbasen 
   (einschließlich Octenidin) 
 
4. Materialien, Reagenzien und 
Schnellteste 
 
Materialien für den Nachweis von 
Eiweiß und/ oder Glukose im Harn 
(ggf. einschl. Kontrolle auf Ascor-
binsäure) sowie für die Bestim-
mung des spezifischen Gewichts 
und/ oder des pH-Wertes im Harn, 
soweit für die Untersuchung nach 
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dem EBM kein Honorar berech-
nungsfähig ist. 
 
5. Diagnostische und therapeu-
tische Mittel 
 
Enthalten Sets zur Diagnostik und 
Therapie nicht als Sprechstunden-
bedarf verordnungsfähige Mittel 
bzw. Mittel, deren Kosten ander-
weitig abgegolten sind, so gilt das 
gesamte Set als nicht verord-
nungsfähig. Ebenfalls nicht verord-
nungsfähig sind unwirtschaftliche 
und arztindividuell gepackte Sets. 
 
A Abdruckmaterial 
 Allergologisches Standardtest- 

material (soweit nicht mit der Ge-
bühr nach dem EBM abgegolten) 

 Aqua destill. (nur für augen-, 
  HNO-ärztliche und urologische 
  Verrichtungen) 
 Augentropfen / -salben 

- antibiotikahaltig oder/und 
  corticoidhaltig, auch in  
  Kombination untereinander 
  zur Infektionsprophylaxe am 
  Auge oder bei Verätzungen  
  oder Verbrennungen sowie  
  zur  Erstbehandlung akuter 
  schwerer nichtinfektiöser  
  Entzündungen und schwerer  
  allergischer Reaktionen 
- pilocarpinhaltige Augentropfen 
- Mydriatika  
- als Arzneimittel zugelassene   
  viskositätserhöhende Augen 
  tropfen im Zusammenhang  
  mit Spaltlampenuntersuchun- 
  gen durch Augenärzte 

 
B Braunülen zur Infusion 
 Butterflykanülen zur 
 Infusion 
 
E  Einmal 
 - Applikationshilfe zur 
   Salbenauftragung 
 - Biopsienadeln (außer für  
   Vakuumstanzbiopsien),  
   ggf. einschließlich Führungs- 
   hilfe, soweit nicht mit der Ge- 
   bühr nach dem EBM abge- 
   golten. Nicht berechnungs- 
   fähig sind halb- und vollauto- 
   matische Einmal-Biopsie- 
   geräte.  
 - Hautstanzen 
 - Portkanülen 
 - Punktionskanülen (nicht für 

  Injektionen u. Blutentnahmen) 
 - Klysmen 
 
F Fluorescein als Papierstreifen 

oder Tropfen (auch in Verbindung 
mit Lokalanästhetika), ausge-
nommen Fluorescein 10 % 
bzw. soweit nicht mit der  
Leistung nach dem EBM  
abgegolten  

 Führungsdraht für Venen- 

 katheter 
G Glasstäbchen 
 
H Hauttest zur Tuberkulose- 
 erkennung 
 Harnröhren-Gleitmittel, auch 
   solche mit Zusatz eines  
   Anästhetikums und/oder 
   eines Antibiotikums 
 Holzspatel 

Hyperämisierende Salbe* zur 
Blutgasanalyse, nur für 
Pneumologen bzw. fachärztlich 
tätige Internisten mit dem 
Schwerpunkt Pneumologie *nur 
nach Fachinformation zugelassene 
Salben zur Förderung der Haut-
durchblutung vor der kapillaren 
Blutentnahme 

 
I Infusionsmaterial/-zubehör  
    (nur für Infusionen, nicht zur 
    Injektion, Blutentnahme oder 
    Eigenbluttherapie, keine  
         Infusionsbestecke, die auch 
         der Herstellung dienen  
         könnten, z.B. Connect Z, 
         Cyto Set Mix) 
 - Infusionsbestecke/ -katheter/  
   -kanülen/ -nadeln 
 - Dreiwegehähne 
 - Heidelberger Verlängerung 
 - Infusomatleitungen 
 - Mandrin 
 - Niederdruck-Verbinder und  
   Tubing-Konnektoren 
 - Perfusorleitungen ohne Gerät 
 - Portkanülen (auch zur Spülung) 
 - Venenverweilkanülen 
 
 
Aufgrund des Wirtschaftlichkeits-
gebotes sind bei gleichen oder 
ähnlichen Artikeln preiswerte Vari-
anten zu verordnen. Wird im Aus-
nahmefall davon abgewichen, 
muss dies belegbar medizinisch 
begründet sein.  
 
 
K Kältekappe 
 Katheterstöpsel (= Katheter-
 verschlüsse) 
 Katheter wie folgt: 
 - Galaktographiekatheter ein- 
        schließlich Punktionskanülen 
 - Harnblasenballonkatheter,  
         ausgenommen für die Durch-  
         führung der medizinischen 
         Behandlungspflege im Rahmen 
    der Verordnung von 
         Häuslicher Krankenpflege  
         sowie für Patienten in Alten- 
         und Pflegeheimen 
 - Nephrostomiekatheter ein- 
        schließlich Führungsdrähte 
        und Punktionskanülen 
 - Pigtailkatheter (außer Ureter-  
   katheter / -schienen) 
 - Suprapubische Ballonkathe-
   ter einschl. Führungsdrähte 
   und Punktionskanülen 
 - Swan-Ganz-Kathether 

 
M Mittel für Angiographien, wie  
 - physiologische Kochsalz- 
   lösung 
 - Heparin etc. 
 Mittel für Ätzungen: 
 - Trichloressigsäure in Kleinst- 
        mengen hochkonzentriert  
        (ca. 30%, Rezeptur)  
      - die Kombination aus Salpe- 
        tersäure + Essigsäure +  
        Oxalsäure + Milchsäure + 
        Kupfer (II)-nitrat (z. Zt.  
        Solcoderman®), ausschließ- 
        lich zur Erstanwendung, 
        keine Rezepturen 
      - Silbernitratlösung 10%  
        (Rezeptur) 
 Mittel für Instillationen 
   (Hyaluronsäure als Medizin- 
    produkt ist nicht als Sprech- 
    stundenbedarf verordnungs- 
    fähig) 
 Mittel für Spülungen gemäß 
      Anlage V AM-RL, keine Fertig- 
      spritzen, auch zur Blasen- 
      spülung bei urologischen Ein- 
      griffen 
 Mittel zur Kryotherapie der 
 Haut wie 
 - Kohlensäureschnee 
 - flüssiger Stickstoff o.ä. 
 Mundspatel 
 
N Nasensprays/Nasentropfen 
    (nur Monopräparate zur  
     Abschwellung) 
 Natriumchlorid zur Infusion 
 und Injektion 
 
O Ohrentropfen (nur gemäß  
 Anlage III der Arzneimittel- 
 Richtlinie)  
 
P Patentblau Ampullen 
 Paukenröhrchen  
 Pflasterentferner (auch Wund-

benzin) 
 
R Rezepturen, nur ausnahms- 
      weise, wenn keine vergleich- 
      baren Fertigarzneimittel im 
      Handel verfügbar sind  
 
S Sklerosierungsmittel 
 - zur Verödung von Varizen, 
        auch zur Behandlung von 
        Hämorrhoiden. Ausge- 
        schlossen sind Mittel zur  
        Anwendung bei  
        kosmetischen Indikationen 
        (z.B. Besenreiser). 
 Sonde mit Metallolive für  
 Dünndarm-Kontrastuntersu- 
 chungen 
 Spiritus dil. in kleinen Mengen 
    für Augen- und HNO-Ärzte 
    sowie Mund-, Kiefer- und 
    Gesichtschirurgen 
 
T Testgase zur Durchführung von 

Lungenfunktionsunter- 
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suchungen (Diffusionskapazi- 
tätsmessung/ Bodyplethysmo- 
graphie) sowie für die Blut- 
gasanalyse und die Ergospiro- 
metrie, soweit diese nicht mit  
dem EBM abgegolten sind.  
Ausgeschlossen sind Kalibrati- 
onsgase/ Prüfgase zur  
Kalibration. 

 

Testsubstanzen, die bei  
Funktionsprüfungen (z. B. Glu- 
kose-Toleranz-Test, TRH- 
Test, Pancreolauryltest)  
gemäß den Gebührenord- 
nungspositionen nach dem  
gültigen EBM appliziert wer- 
den, dafür zugelassen sind  
und deren Kosten nicht  
mit den Leistungen nach  
dem EBM abgegolten sind  
und auch nicht patienten- 
bezogen zu verordnen sind. 

 

     Transfusionssysteme 
 
U Urinauffangbeutel für Kinder 
 
W Wasser zur Injektion / Infusion 
 Wattestäbchen 
 
6. Puder, Pulver, Salben, Gele, 
Cremes, Lösungen, Sprays  
 
Arzneimittel, die je nach Fachge-
biet bei mehr als einem Patienten 
sofort oder in unmittelbarem ur-
sächlichen Zusammenhang mit 
den ärztlichen Behandlungen an-
zuwenden sind und üblicherweise 
mit nur einem geringen Teil der 
kleinsten Handelspackung vom 
Arzt appliziert werden und nicht der 
Pflege dienen. Sofern größere 
Handelspackungen wirtschaftlicher 
sind, sollten diese bevorzugt ver-
ordnet werden. Dabei ist das Ver-
fallsdatum zu beachten. 
Verordnungsfähig sind ausschließ-
lich (auch in Kombination unterei-
nander): 
- analgetische Externa (nur zur Be-

handlung von Kindern bis zum voll-
endeten 12. Lebensjahr und Ju-
gendliche mit Entwicklungs-störun-
gen bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr) 

- Antibiotika (keine Aknemittel) 
- Antimykotika (nur zur Behand-

lung von Kindern bis zum vollende-
ten 12. Lebensjahr und Jugendli-
che mit Entwicklungsstörungen bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr) 

- Cortisonhaltige Dermatika zur 
Erstbehandlung akuter, entzündli-
cher Hauterkrankungen 

- Iodpovidonhaltige Dermatika zur 
Erstbehandlung von Verletzungen 

7. Arzneimittel für Notfälle und 
akute Krankheitszustände 
 
Für die sofortige Anwendung oder 
für die Anwendung in unmittelba-
rem ursächlichen Zusammenhang 
mit einem ärztlichen Eingriff sind in 
geringen Mengen als Sprechstun-
denbedarf zulässig: 
 
7.1. Schmerzstillende, krampflö- 

 sende und beruhigende Mittel 
(Betäubungsmittel im Rahmen 
der BTM-Verordnungen auf be-
sonderem Rezept) 

 
7.2. für den Notfall zugelassene 
  Mittel zur Überwindung eines  
  lebensbedrohlichen 
  Zustandes: 
 

 - Analeptika 
 - Antiallergika   
 - Antiarrhythmika (auch Mg) 
 - Antiasthmatika 
 - Antidota 
 - Antiemetika 
 - Antiepileptika 
 - Antihypertonika 
 - Antihypoglykämika (ausge- 
     nommen Lebensmittel sowie  
     Nasenpulver) 
 - Antistresspräparate der 
   Cortisonreihe 
 - Broncholytika 
 - Calcium 
 - Diuretika 
 - Heparine parenteral (un- 
     fraktionierte Heparine,  
     niedermolekulare Heparine,  
     Heparinoide, Fondaparinux) 
     zur Akut- und Notfall- 
     behandlung  
 - Insuline 
 - Infusionslösungen einschl.  
   Blutersatzmittel zur Stabili- 
   sierung und zur Auffüllung 
   des Kreislaufs 
 - Kardiaka (auch Adrenalin  
   in schnell verfügbarer Form, 
   außer Autoinjektoren) 
 - Koronarmittel 
 - Mittel zur Behandlung der  
  malignen Hyperthermie bei 
  der Narkose 
 - Sauerstoff 

 
7.3. Mittel zur Blutstillung (auch: 
   Vitamin K, keine Gerinnungs- 

 faktoren und keine Mittel 
 auf Enzymbasis) 

 
7.4. Mittel zur Geburtshilfe: 
 wehenerregende Hormon- 
 präparate 
 wehenhemmende Präparate 
 Secalepräparate 
 
7.5. Laxantien (für Notfälle und 
     diagnostische Eingriffe) 
     Dimeticonhaltige Carminativa 
     (zur Verabreichung vor  
      diagnostischen Eingriffen) 

 
7.6. Impfstoffe / Immunglobuline 
   im Verletzungsfall 
 - Tetanus-Adsorbatimpfstoff* 
   (zur Erstinjektion),  
   ggf. in Kombination mit  
 - Diphtherie-Adsorbatimpfstoff 
   (zur Erstinjektion),  
   ggf. auch in Kombination mit  
 - Pertussis-Adsorbatimpfstoff, 
   soweit jeweils medizinisch  
   indiziert 
 - Tetanus-Immunglobulin * 

* Tetanus-Adsorbatimpfstoff 
und -Immunglobulin sind nicht 
dem Sprechstundenbedarf zu 
entnehmen, wenn die Zah-
lungspflicht eines Unfallversi-
cherungsträgers gegeben ist 

 - Tollwutimpfstoff ab der  
    2. Impfung  

(Achtung: Tollwutimpfstoff zur 
Erstinjektion ist auf den Namen 
des Patienten zu verordnen.) 

 
7.7. Anti-D-Immunglobulin zur 
  Rhesusprophylaxe 
 
7.8. Acetazolamid (oral) zur  
  Behandlung des akuten  
  Glaukomanfalls (nur für 
  Augenärzte) 
 
7.9. Antibiotika zur parenteralen 
       Anwendung im Zusammen- 
       hang mit operativen Eingriffen  
       sowie für Notfälle 
 
7.10.Alteplase, ausschließlich zur 
  thrombolytischen Behandlung 
  von verschlossenen zentralen 
  Venenkathetern einschließlich 
  Hämodialysekathetern  (nur 
  nach Fachinformation  
  zugelassene Arzneimittel) 
 
7.11 Mittel für Inhalationen: 

- Inhalationsmittel für Verne- 
  bler oder Aerosolgeräte zur 
  Akut- und Notfallbehandlung 
- Isotone Trägerlösung ge- 
  mäß Anlage V AM-RL bei  
  der Verwendung von Inhala- 
  ten in Verneblern oder Aero- 
  solgeräten  

  - β2-Sympathomimetika zum  
         Lungenfunktionstest sowie  
         zur Lungenfunktions- 
         diagnostik 
 
8. Kontrastmittel 
 
8.1 Verwendung von Kontrastmit-
teln 
 

Verordnungsfähig nach dieser Ver-
einbarung sind Kontrastmittel bei 
bildgebenden Verfahren, die nach 
einmaliger Anwendung verbraucht 
sind, soweit sie nicht gemäß der 
gültigen Gebührenordnung abge-
golten sind. 
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Kontrastmittel und Sprechstunden-
bedarf, die im Zusammenhang mit 
Herzkatheteruntersuchungen und 
koronaren Rekanalisationsbe-
handlungen zur Anwendung kom-
men, sind bereits in den dafür vor-
gesehenen Sachkostenpauscha-
len der gültigen Gebührenordnung 
enthalten und somit nicht als 
Sprechstundenbedarf nach dieser 
Vereinbarung verordnungsfähig. 
 
8.2 Bezugsweg Kontrastmittel 
 

Die Krankenkassen und deren Ver-
bände in Sachsen-Anhalt schlie-
ßen zum 01.04.2020 und fortfol-
gend neue Preisvereinbarungen  
mit Lieferanten von Kontrastmit-
teln. 
 

Haben die Krankenkassen und de-
ren Verbände in Sachsen-Anhalt 
für Kontrastmittel eines ATC-
Codes bzw. eines Fachloses eine 
Preisvereinbarung mit Lieferanten 
geschlossen, können die Vertrags-
ärzte diese Kontrastmittel wirt-
schaftlich nur bei diesen Lieferan-
ten beziehen. 
 

Informationen über lieferberech-
tigte Anbieter, deren Zuordnung zu 
ATC-Codes und Fachlosen und 
eine PZN-bezogene Übersicht der 
Kontrastmittel stehen unter 
www.ikk-gesundplus.de/kontrast-
mittel zur Verfügung. 
 
Sonderregelung 
 
Nasaler attenuierter Influenza-
Lebendimpfstoff (LAIV) 
Die Verordnung dieses Impfstoffes 
erfolgt nicht als Sprechstundenbe-
darf, sondern auf Muster 16 pati-
entenbezogen unter Angabe der 
Versichertendaten zulasten der 
gesetzlichen Krankenkasse, bei 
der die Person versichert ist. 
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